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Erstberatung 
 

 
Die Erstberatung umfasst im Allgemeinen ein allererstes Beratungsgespräch. Hierbei 
handelt es sich um eine  
 

pauschale, überschlägige mündliche Einstiegsberatung 
 
Dabei erhalten Mandanten eine erste rechtliche und taktische Einschätzung ihrer 
Rechtssituation mit entsprechender Handlungsempfehlung. Im Unterschied zu einem 
„normalen“ Beratungsgespräch lassen sich in diesem Rahmen nicht alle Fragestellungen 
und Sachverhalte juristisch beleuchten. Sollte eine Erstberatung telefonisch erfolgen, so 
ist auch diese kostenpflichtig und muss vergütet werden.  
 
Wer ein rechtliches Problem hat, möchte daran nicht endlos herumkauen, sondern zü-
gig eine verlässliche Aussage zu den Erfolgsaussichten bzw. den juristischen Rahmenbe-
dingungen seines Falles bekommen. Dafür ist die Erstberatung da: Der Ratsuchende 
schildert mir sein rechtliches Problem, und ich teile ihm daraufhin meine rechtliche Ein-
schätzung der Situation mit und zeige mögliche Handlungsstrategien auf. Es handelt 
sich stets um das erste persönliche Gespräch zwischen uns, wobei der Ratsuchende eine 
anwaltliche Beratung in Anspruch nimmt und dabei Informationen enthält. Ort und 
Dauer der Beratung spielen keine Rolle, wobei bei Hausbesuchen die Anfahrt gesondert 
zu vergüten ist. Eine auf den ersten Blick kleine Angelegenheit kann zu einer langen 
Erstberatung führen und umgekehrt. Das Kernstück der Erstberatung ist die Beurteilung 
der Erfolgsaussichten der konkreten Angelegenheit. Diese bespreche ich mit dem Ratsu-
chenden. Der erteilte Rechtsrat ist verbindlich, jedoch muss man sich im Klaren sein, dass 
es sich um eine Einstiegsberatung handelt. Da sich in einer Erstberatung schwerlich alles 
sofort klären lässt, werden häufig noch weitere Beratungsgespräche zur genauen Ab-
klärung und zur weiteren Vorgehensweise geführt, sei es, weil noch Unterlagen nach-
gereicht werden müssen oder sich die Sachlage geändert hat. Nach dem Erstberatungs-
gespräch kann der Ratsuchende entscheiden, ob er dem Anwalt das Mandat erteilt, um 
die Sache gerichtlich bzw. zunächst außergerichtlich anzugehen oder nicht etc. 
 
Die Kosten für eine anwaltliche Erstberatung eines Verbrauchers betragen bei mir in 
der Regel und unabhängig vom Gegenstandswert 225,00 Euro zzgl. der Auslagenpau-
schale i.H.v. € 20,00 und der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %. Im kon-
kreten Einzelfall bestimme ich die Höhe der Gebühr unter Berücksichtigung aller Um-
stände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit meiner anwaltlichen Tätigkeit, der 
Bedeutung der Angelegenheit und den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des 
Auftraggebers. Die Höhe der Erstberatungsgebühr ist letztendlich nicht entscheidend 
von der Dauer der Beratung / des Termins abhängig, sondern von der wirtschaftlichen 
Bedeutung für die Ratsuchenden ! Der Termin dauert so lange, wie es zur Klärung er-
forderlich ist. Kann die Sache schnell geklärt werden ist gut, wenn nicht, auch. Bitte be-
denken Sie, dass die Abrechnung der Beratungsgebühr in der Regel sofort nach der Be-
ratung erfolgt, dh die Gebührenrechnung geht Ihnen umgehend zu. 
 

R
A

 F
o

o
s
 -

 V
o
rd

ru
c
k
 -

 H
in

w
e
is

e
 E

rs
tb

e
ra

tu
n
g
 (

3
S

) 
–
 1

4
 A

 2
0
2
5
, 

w
e
iß

 



 
Seite 2 / 3 

 

Selbstverständlich sind auch telefonische Erstberatungen vergütungspflichtig ! 
 
Wenn Sie rechtsschutzversichert sind: Ob Ihr Rechtsschutzversicherer die Gebühren 
übernimmt, hängt von Ihrem konkreten Rechtsschutzversicherungsvertrag ab. Um hier 
einen unnötigen Aufwand zu vermeiden, der letztendlich niemand bezahlt, richte ich 
auch bei versicherten Mandanten die Rechnung direkt an den Mandanten selbst; Sie 
können diese dann bei Ihrer Rechtsschutzversicherung einreichen. Bitte beachten Sie, 
dass sich die Fälligkeit der Rechnung nach dem von mir angegebenen Zahlungsziel rich-
tet und nicht danach, wann Ihnen die Rechnung von Ihrer Versicherung erstattet wird ! 
 
Die Anrechnung einer Erstberatungsgebühr auf nachfolgend entstehende Gebühren 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Insoweit wird der Mandant darauf hingewiesen, 
dass diese Vereinbarung von den gesetzlichen Anrechnungsregelungen des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes (RVG) abweicht. Diese Mehrkosten werden auch von einer 
eventl. eintretenden Rechtsschutzversicherung nicht übernommen ! 
 
Eine grundlegende Information zum Thema Kosten finden Sie in einem gesonderten 
Merkblatt, das Sie zum Download auf meiner Internetseite finden, das ich Ihnen auf 
Anforderung bei Interesse aber auch gerne zusende. Generell gilt: Guter Rat spart 
Streitkosten ! 
 
Die kostenlose Erstberatung ist ein Märchen ! 
 
Immer wieder erreichen mich Anfragen mit der Bitte, rechtliche Sachverhalte im Rah-
men einer kurzen, kostenlosen Erstberatung zu bewerten. Die Anfrager gehen dabei 
anscheinend davon aus, dass sich der Rechtsanwalt dem mitgeteilten Sachverhalt wid-
met, teilweise sollen vorab übersandte Unterlagen durchgesehen werden, die Sachlage 
juristisch prüft, einen verbindlichen rechtlichen Rat abgibt und hierfür keine Vergütung 
berechnet. Eine kostenlose Erstberatung eben. 
 
Aus meiner Sicht handelt der überwiegende Teil der Anfragenden dabei auch ganz si-
cher nicht mit einer bösen Absicht, sondern schlichtweg auf Grund einer Fehlvorstellung 
über das Zustandekommen einer Vereinbarung über eine anwaltliche Beratung und die 
daraus resultierende Vergütungsverpflichtung des Mandanten. 
 
Das Zustandekommen eines Vertrags über eine Erstberatung wurde in der Rechtspre-
chung zahlreiche wie folgt zusammengefasst: Derjenige, der einen Anwalt mit der Bitte 
um einen anwaltlichen Rat aufsucht und diesen auch erhält, ist zu einer entsprechenden 
Vergütung verpflichtet. Ein Vertrag zwischen Mandant und Anwalt kommt dabei im 
Regelfall stillschweigend zustande. Der Anwalt muss den Mandanten dabei auch nicht 
auf die Entgeltlichkeit des Vertrags hinweisen. Etwas anderes kann nur gelten, wenn für 
den Anwalt erkennbar ist, dass der Mandant von der Fehlvorstellung ausgeht, dass die 
Beratung umsonst wäre oder er sich in einer wirtschaftlichen Misslage befindet. 
 
Im Ergebnis bedeutet dies natürlich nicht, dass bei einem Anruf beim Anwalt von der 
ersten Sekunde an Kosten auflaufen. Meldet sich ein Mandant mit einer Anfrage, so 
kann natürlich immer kurz besprochen werden, was Thema der Anfrage ist, ob ich diese 
Anfrage überhaupt bearbeiten kann, welche Kosten dabei entstehen und wann ein Be-
ratungsgespräch stattfinden soll. Diese Fragen sind zumeist in wenigen Minuten ge-
klärt. Eine rechtliche Prüfung oder ein rechtlicher Rat durch mich findet in diesem Ge-
spräch auch noch nicht statt. Kosten entstehen bei diesen Gesprächen natürlich nicht. 
 
Sofern ich allerdings einen Sachverhalt inhaltlich beurteilen und dem Mandanten auf 
seine Nachfrage einen rechtlichen Rat erteile, entstehen selbstverständlich auch Kosten. 
Gleiches gilt natürlich auch, wenn mir Mandanten Sachverhalte z.B. per Mail, teilweise 
samt umfangreicher Anlagen oder Gegnerschreiben, zusenden und um rechtliche Prü-
fung, Beurteilung der Erfolgsaussichten oder einen Tipp für die weitere Vorgehensweise 
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bitten. In diesem Moment beginnt für mich die Arbeit, in dem ich mein langjährig er-
lerntes Wissen anwende, die Unterlagen sichte, diese rechtlich prüfe und zu einem 
rechtlichen Ergebnis komme. Eine solche inhaltliche Prüfung dauert zumeist auch mehr 
als einige Minuten. Diese Leistung ist das Produkt, das ich verkaufe, für dessen Qualität 
ich geradestehe und von dem mein Unternehmen lebt. Ich gehe daher davon aus, dass 
auch meinen Mandanten klar ist, dass meine Leistung, die inhaltliche Prüfung und Ertei-
lung von Rechtsrat, nicht kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 
 
Natürlich ist mir bekannt, dass einige Anwälte mit kostenlosen Erstkontakten und Erst-
beratungen werben. Die Beurteilung, ob und wie weit diese Vorgehensweise wettbe-
werbs- und standeswidrig ist, überlasse ich anderen. Ich gehe aber davon aus, dass zu-
mindest meine Mandanten so schlau sind, diese Angebote zu durchschauen. Kein ver-
nünftiger und wirtschaftlich denkender Anwalt hat ein Interesse daran substantiierten 
Rechtsrat, für den er im Zweifel haftet, umsonst zu erteilen. Aus meiner Sicht sind diese 
Angebote einzig darauf gerichtet mit dem Signalwort "kostenlos" Kunden anzulocken, 
um überhaupt Kundenkontakte zu erhalten und diesen dann entgeltliche Folgeleistun-
gen zu verkaufen. Ein profunder rechtlicher Rat zum Schnäppchenpreis sollte hier bes-
ser nicht erwartet werden. 
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Die hier dargestellten Inhalte dienen lediglich der ersten, überblicksartigen Information 
des Ratsuchenden und sind keinesfalls geeignet, die persönliche und verbindliche Bera-
tung durch den Rechtsanwalt zu ersetzen. Alle Angaben erfolgen demnach unverbind-
lich und ohne Gewähr 


